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Sachverhalt und Antrãge 

Die Anmelderin hat am 7. November 1991 beim 
Deutschen Patentamt die internationale Anmeldung 

PCT/DE 91/00 873 eingereicht. 

Die Zweigstelle des Europãischen Patentaints in den Haag 

hat als zustàndige internationale Recherchenbehärde (IRB) 

die Anmelderin mit Mitteilung vom 19. Mârz 1992 zur 

Zahlung von drei zusãtzlichen Recherchengebühren gemäB 

Artikel 17 (3) (a) PCT aufgefordert. 

Die IRB war der Auffassung, daB die Anmeldung den in der 

Ausführungsordnung festgelegten Anforderungeri an die 

Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche. 

Die IRB gab als Begründung an, daB es sich aus dem Stand 

der Technik gemäB DE-A-2 503 279 ergebe, daB die im 
Anspruch 1 genannte, der Erfindung zugrundeliegende 

Aufgabe keine erfinderische Tätigkeit aufweise, daB die 
ursprüngliche einzige aligemeine erfinderische Idee, die 
auch den Gegenstand der abhängigen Ansprüche einschlieBe, 

deshaib nicht mehr zulàssig sei, und daB somit erneut 

festgestellt werden müsse, ob die in den abhàngigen 

Anspruchen genannten Merkinale technisch zusaininenhàngen 

bzw. zusammenwirken. 

Dabei ergebe sich, daB jede der folgenden vier Anspruchs-

gruppen ein eigenstàndiges Problem lose und damit eine 

unterschiedliche erfinderische Idee verwirkliche: 

1. 	Patentansprüche 1 bis 3: 	Arbeitstisch mit 

Einbauabsaugnuten. 
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Patentansprüche 4 bis 6: 

	

	Einfassung mit 

Wandelementen. 

Patentansprüche 7 bis 9: 

 

 Abdeckbleche für 

Abs augriuten. 
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Patentansprüche 10 bis 12: Sauganschluss. 

VI. 	Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 14. April 1992, 

eingegangen am 15. April 1992, unter Widerspruch nach 
Regel 40.2 (c) PCT eine einzige zusätzliche Gebühr 
entrichtet und beantragt: 

- 	daB nur die Ansprüche 1 bis 3 und 10 bis 12 

weiterverfolgt werden, und 

- 	daB die zusàtzliche Gebühr zurückerstattet wird. 

VIII. Zur Begründung hat die Anmelderin irn wesentlichen 
folgendes geltend geinacht: 

Es gehe aus der zitierten Druckschrift nicht hervor, daB 

die gesteilte Aufgabe in der Weise gelbst werden könne, 
wie es un Anspruch 1 definiert sei. 

Der Fachman mü8te erfinderisch tätig werden, urn heraus- 

zufinden wie die bekannte Vorrichtung zur Läsung der dem 

Anineldungsgegenstand zugrundeliegenden Aufgabe anzupassen 
sei. 

Die IRB habe in ihrer Mitteilung lediglich angegeben, daB 

der Gegenstand gernäB Anspruch 1 nahegelegt sei, ohne 

weitere Angaben darüber zu machen, aus weichen Teil der 

zitierten Druckschrift die relevante Of fenbarung gezogen 

werde. Deswegen mangele es der Aufforderung an einer 

Beg ründung. 

00773  . . . 1. 
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Entsche idungsgründe 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 PCT; er ist 

daher zulässig. 

Grundlage dieser Entscheidung 

Aus dern Inhalt des obigen Punktes VI folgt, daB die 

gultigen Ansprüche 1 - 3 und 10 - 12 als Grundlage für die 

vorliegende Entscheidung dienen, nachdem der Anite1der auf 

die Ansprüche 4 - 9 verzichtet hat. 

Einheitlichkeit der Anspruche 

3.1 	GexnäB Artikel 15 (3) PCT wird die internationale Recherche 

auf der Grundlage der Ansprüche unter angeniessener 

Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen 

(falls vorhanden) durchgeführt. 

3.2 	Deswegen ist im wesentlichen der Gegenstand der Ansprüche 

in Betracht zu ziehen, uin die Einheitlichkeit zuin Zweck 

der Recherche zu beurteilen. 

3.3 	Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale 
Anineldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von 

Erfindungen beziehen, die so zusaininenhängen, daB sie eine 

einzige ailgeineine erfinderische Idee verwirklichen. 

3.4 	Einheitlichkeit "a priori" 

Der Anspruch 1 bezieht sich auf eine Vorrichtung, die zu 

einem bestimmten Zweck aus verschiedenen Teilen besteht 

von denen keiner fakultativ ist, so daB dieser Anspruch 
nur eine einzige Erfindung enthält. Diese Tatsache ist von 

der IRB anerkannt worden. 

00773 	 . . ./ . . . 
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Die geltenden Ansprüche 2, 3 und 10 bis 12 gehären zu 
derselben Kategorie wie der Anspruch 1; sie sind alle auf 

dern Anspruch 1 positiv (ohne fakultativ oder unver-
bindliche Beziehung) ruckbezogen, so daB gema6 der 
Regel 6.4 a) PCT, jeder dieser Ansprüche auch die Merkinale 
des Anspruchs - oder der Ansprüche - enthält, auf weiche 
er rückbezogen ist und foiglich eine beschränkte Aus-
führungsforin der Vorrichtung gemäB dein Anspruch 1 

definiert. Diese abhängigen Ansprüche definieren 

Ausführungsforinen des Gegenstands des Anspruchs 1, die 

sornit zwangsläufig dieselbe ailgeineine erfinderische Idee 
verkörpern, die darin besteht, irn Arbeitstisch vorgesehene 
Nuten als Saugkanäle zu verwenden. 

Diese Ansprüche sind deswegen "a priori" zusáTnrnen mit dent 
Anspruch 1 einheitlich. 

3.5 	Einheitlichkeit "a posteriori" 

Wie durch die Entscheidung der GroBen Beschwerde- 
karnrner G 2/89 (AB1. EPU 1991, 166) bestätigt, kann das EPA 
als IRB nach Artikel 17 (3) PCT eine zusätzliche Gebühr 

verlangen, wenn es der Auffassurig ist, daB die 

internationale Anmeldung "a posteriori" keine Einheitlich-
keit der Erfindung aufweist. 

Die IRB hat behauptet, daB die Aufgabe des Anspruchs 1 

"a posteriori" keine erfinderische Tätigkeit aufwiese. 

Auch wenn die Aufgabe der Erfindung zurn Zweck der 

Beurteilung der erfinderische Tätigkeit in Betracht 

gezogen werden kann, ist diese allein nicht ausreichend, 

urn die "Erfindung" zu definieren. 

00773 	 .. ./. 
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Die Behaupturig, daB die zugrundeliegende Aufgabe des 

Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei, ist deshaib keine 

hinreichende Begründung der Ilneinheitlichkeit 

a posteriori" der Gegenstände der Ansprüche 1 - 3 und 

10 - 12, weil sie keine Erklärung gibt, warum die im 

Anspruch 1 vorgeschlagene Lôsung dieser Aufgabe nicht 

erfinderisch sein könnte. 

3.6 	Deswegen ist die Aufforderung zur Zahiung einer 
zusâtzlichen Gebühr für die Recherche auf die in den 

AnsprUchen 10 - 12 erwãhnte Erfindung unbegründet. Dem 
Antrag auf Rückzahlung der zusàtzlichen Recherchengebuhr 

ist daher stattzugeben. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusätzlichen gezahiten Recherchengebühr wird 

angeordnet. 

Der Geschâftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

A. Townend 
	 C. Payraudeau 


